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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 08.10.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Wirtschaftsförderung und 

Beteiligungen 

22.11.2012 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 28.11.2012 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Der Stadtrat stimmt zu, dass der Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der  

KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt nachfolgenden Beschluss fasst: 

 

Von dem in der Bilanz der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt ausgewiesenen 

Gewinnvortrag in Höhe von 2.371.237,46 Euro wird ein Teilbetrag in Höhe von 400.000,00 Euro 

(Auszahlungsbetrag) an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ausgeschüttet. 

 

Der auszuschüttende Betrag ist zum 11.12.2012 fällig 

 

 

 

 

08.10.2012 i.V. gez. T. Thierbach  

Datum, Unterschrift 

 

  

 

01 Beteiligungsmanagement 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Vorabausschüttung der KoWo Kommunale 

Wohnungsgesellschaft mbH Erfurt 

 

Drucksache 0401/12 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2012 2013 2014 2015 

Verwaltungshaushalt Einnahmen 400.000,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1   Beschluss des Aufsichtsrates - vertraulich - 

 

 

 

 

Sachverhalt 
 

Auf der Grundlage der Entscheidung des Stadtrates im Zusammenhang mit dem ersten 

Nachtragshaushalt 2012 wird im Jahr 2012 von der KoWo Kommunale Wohnungsgesellschaft 

mbH Erfurt (KoWo GmbH) ein Ausschüttungsbetrag an die Gesellschafterin Landeshauptstadt 

Erfurt in Höhe von 400.000,00 Euro (Auszahlungsbetrag) erwartet. 

 

Die Voraussetzungen für eine Vorabausschüttung sind mit der Feststellung des Jahresabschlusses 

2011, der Veränderung der Eigenkapitalstruktur sowie der Ergebnisverwendung getroffen. 

Aufgrund dessen kann von dem in der Bilanz der KoWo GmbH ausgewiesenen Gewinnvortrag in 

Höhe von 2.371.237,46 Euro ein Teilbetrag in Höhe von 400.000,00 (Auszahlungsbetrag) an die 

Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt ausgeschüttet werden.  
 

Vorabausschüttungen können während des laufenden Geschäftsjahres beschlossen und 

durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass entsprechendes Vermögen der GmbH vorhanden ist. 

Dies ist vorliegend gegeben. 

 

Der erforderliche Beschluss wird hiermit eingeholt. 
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Der Aufsichtsrat der KoWo GmbH hat sich in seiner Sitzung am 18.09.2012 mit der 

Vorabausschüttung an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt befasst und mit 1 ja, 4 nein 

sowie 1 Enthaltung den Beschluss abgelehnt. 
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